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1. Veranlassung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 333 „Metropol“ sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für einen zukunftsfähigen Neubau des Pflegeheims „Metropol“ sowie eine 

Entwicklung der benachbarten Flächen vorbereitet werden. Zielsetzung der Planung ist die 

Modernisierung des bestehenden Pflegeheims nach zukünftigen Pflegestandards durch einen 

zeitgemäßen Neubau. Des Weiteren soll dem hohen Bedarf an seniorengerechten Wohnkon-

zepten, kombiniert mit neuen Wohnungen für Kleinhaushalte und Familien, Rechnung getra-

gen werden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung erfordern – sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt 

sind. Das beschleunigte Verfahren ist gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB ausgeschlossen, 

wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer 

Pflicht zu Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.  

Gemäß § 1 UVPG NRW i.V.m. Anlage 1 wird unter Nr. 5 eine Allgemeine Vorprüfung des 

Einzelfalls beim Bau einer sonstigen Straße nach Landesrecht gefordert. Die Rechtverhält-

nisse der öffentlichen Straßen sind im Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG 

NRW) geregelt.  

Die Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls für den Bau der sonstigen Straße nach Landesrecht 

im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 333 „Metropol“ wird anhand 

der Kriterien der Anlage 2 zum UVPG NRW durchgeführt. Bei der Vorprüfung ist gemäß § 7 

UVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger des Vorha-

bens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausge-

schlossen werden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, inwieweit Prüfwerte für Größe oder 

Leistung, die die Vorprüfung eröffnen, überschritten werden. Sollte die überschlägige Prüfung 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 UVPG NRW aufgeführten Kriterien zu dem Ergeb-

nis kommen, dass das Vorhaben erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auslösen kann, 

ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Sollte dies der Fall sein, ist ein be-

schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB nicht zulässig.  
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2. Merkmale des Vorhabens  

Die Merkmale des Vorhabens und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt sind insbesondere hinsichtlich der folgenden Kriterien über-

schlägig zu beschreiben. Zu jedem Kriterium erfolgt eine Einschätzung der Erheblichkeit mit einer entsprechenden Begründung.  
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3. Standort des Vorhabens 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender 

Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu 

beurteilen: 
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4. Zusammenfassende Bewertung (Merkmale der mögli-

chen Auswirkungen 

 
Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand 

der unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Nach der Allgemeinen 

Vorprüfung des Einzelfalls ergeben sich durch das Vorhaben voraussichtlich keine erhebli-

chen negativen Umweltauswirkungen. Im Wesentlichen wird dies durch folgende Aspekte 

begründet:  

 

Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevölkerung) 

Die Auswirkungen beschränken sich im Wesentlichen auf die zukünftigen Anlieger im durch 

die beiden Stichstraßen erschlossenen Wohngebiet sowie auf die unmittelbar angrenzende 

Wohnbebauung. Es ist insgesamt nur ein begrenztes Verkehrsaufkommen zu erwarten.  

 

Etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Auswirkungen mit grenzüberschreitendem Charakter durch das Vorhaben sind nicht zu erwar-

ten. 

 

Schwere und Komplexität der Auswirkungen 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches eines rechtskräftigen Bebauungspla-

nes. Im Bereich der geplanten östlichen Stichstraße ist bereits eine Bebauung mit dem beste-

henden Metropol Pflegeheim sowie großflächige Versiegelungen (Zufahrt, Stellplatzanlagen) 

vorhanden. Im Bereich der westlichen Stichstraße befindet sich ein artenarmes Grünland. Es 

werden keine hochwertigen Biotopstrukturen beansprucht.  

Die Belange des Artenschutzes sind über die planerische Berücksichtigung im Bauleitplanver-

fahren hinaus auch im Zuge der Umsetzung zu beachten (vgl. BÜRO STELZIG 2020).  

Insgesamt werden die Auswirkungen als überschaubar eingestuft. Es handelt sich um ein ver-

gleichsweise geringes Straßenbauvorhaben, so dass von einer geringen Schwere der Auswir-

kungen auf die Umwelt auszugehen ist.  
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Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 

Die beschriebenen Umweltauswirkungen der geplanten Straße – hier sind insbesondere die 

Lärmentwicklungen im Zuge der Bauarbeiten und des anschließenden Dauerbetriebes zu nen-

nen – treten in jedem Fall auf. Die Auswirkungen werden nicht als erheblich eingestuft.  

 

Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen 

Die Auswirkungen im Zuge der Bautätigkeiten sind nur temporär und beschränken sich auf die 

Tageszeit. Die durch den Betrieb der Straße hervorgerufenen Umweltauswirkungen sind dau-

erhaft, diese können aber als gering eingestuft werden (s.o.).  

 

Fazit 

Die zusammenfassende Bewertung des geplanten Baus der sonstigen Straße nach Landes-

recht ergibt, dass keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Es 

besteht keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG 

NRW. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 333 „Metropol“ wird kein UVP-pflich-

tiges Vorhaben begründet.  

 

Aufgestellt: Soest, im Juli 2020- 

 

(Volker Stelzig) 
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